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Das Fehlen von Libertinenständen . 8 38 . 185

domo , numquam in civitate , exceptis dumtaxat iis gentibus ,
quae regnantur : ibi enim et super ingenuos et super nobiles
ascendunt ; apud ceteros impares libertini libertatis argumentum
sunt . « Das Bestehen eines ständischen Unterschieds zwischen
den Altfreien und den Liberti ist deutlich erkennbar und bis
auf Beyerle 1) von niemandem verkannt worden . Auch Beyerle
leugnet nicht etwa den ständischen Unterschied , sondern er
meint nur , daß die Freigelassenen von vornherein in einen
bereits bestehenden Stand eingestellt wurden . Aber welcher
Stand soll dies zur Zeit des Tacitus gewesen sein ? Tacitus
kennt ja zwischen ingenui und servi nur die liberti und
keinen anderen Stand , in dem sie hätten Unterschlupf finden
können . Es ist daher nicht richtig , daß » von vornherein «
dem Libertinentum die standbildende Kraft gefehlt habe . Das
Gegenteil ist richtig . Die standbildende Kraft des Libertinen -
tums ist »von vornherein « vorhanden und zwar »gemein-

germanisch « . Wir sind deshalb berechtigt und verpflichtet ,
bei der Erklärung späterer Standesunterschiede mit dieser
Kraft als mit einem möglicher - und wahrscheinlicherweise in
den konkreten Verhältnissen maßgebenden Faktor zu rechnen .

5 . Für Norwegen genügt der Hinweis auf die oben in § 28
mitgeteilte Begräbnisordnung . Wenn die » Freiheitsempfänger «:
und die » Lösungsleute « keine Libertinenstände sein sollen ,
was für eine Art von Ständen sollen sie dann sein ? Wenn
sie auf irgendeiner anderen Grundlage beruht hätten , wie
kommen sie dann zu dem Libertinennamen ? Es ist m . E . völlig
klar , daß wir in ihnen zwei solche Institute vor uns haben ,
deren Bestehen Beyerle leugnet . Ich glaube , daß jeder , der
diese Stelle einmal mit Verständnis gelesen hat , für Lebens¬
zeit gegen den Irrtum Beyerles gefeit ist .

6 . Das vierte Hindernis hat somit ebensowenig Berechtigung

*) Die Nichtberücksichtigung der von Tacitus bezeugten Libertinen¬

grenze tritt allerdings bei Beyerle schon in der Schilderung hervor , die

er früher von der Entstehung der sächsischen Stände , Ztschr . 35 , S . 417 ge -

gegeben hat . Beyeble sagt : »Im Anfänge war die Freiheit . Gegen Laten
und Knechte scharf abgetrennt , — vereinigte die eine Freiheit alle voll¬

berechtigten Volksgenossen .« Dann wird die Entstehung des Adels durch
soziales Ansehen , für die nachkarolingische Zeit die Spaltung der Freien ge¬
schildert . Aber von dem durch Tacitus bekundeten ständischen Unter¬
schiede innerhalb der Freien zwischen Altfreien und liberti ist überhaupt
nicht die Rede .


	Seite 185

